
Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 06.02.2018 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 17 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 18 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt : Gemeinderat Sascha Geck 

 

   
 

Unentschuldigt : Gemeinderätin Bettina Rommel (anwesend ab TOP 1.5) 
 

 Gemeinderat Felix Scherhaufer (anwesend ab TOP 1.7) 
  

 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann, Herr Attila Kisa, Herr 
Götz Müller, Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Denise Bührer 
  

 

Öffentlicher Teil 

 
1.1. Bekanntgaben: Genehmigung Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das 

Haushaltsjahr 2018 einschließlich Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasser-
versorgung für das Wirtschaftsjahr 2018 

   

    
Der Vorsitzende gibt die Genehmigung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das 
Jahr 2018 bekannt. Die Sitzungsvorlage 384/2018 ist Bestandteil des Protokolls.  
 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Genehmigung der Haushaltssatzung und des 
Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2018 einschließlich Wirtschaftsplan für den Eigen-
betrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2018 des Landratsamtes Rems-Murr-
Kreis vom 15.01.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei  



 

 
 

 

 
 

Bekanntgaben: Genehmigung Haushaltssatzung und Haushaltsplan 
für das Haushaltsjahr 2018 einschließlich Wirtschaftsplan für den 

Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2018 
 
 
Mit Schreiben vom 15.01.2018 erhielt die Gemeinde die in der Anlage beigefügte Genehmigung 
der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2018 einschließlich Wirt-
schaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2018 des Landrats-
amtes Rems-Murr-Kreis. 
  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Genehmigung der Haushaltssatzung und des 
Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2018 einschließlich Wirtschaftsplan für den Eigen-
betrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2018 des Landratsamtes Rems-Murr-
Kreis vom 15.01.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei  
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/384/2018  

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

06.02.2018 öffentlich Kenntnisnahme 
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Unentschuldigt : Gemeinderätin Bettina Rommel (anwesend ab TOP 1.5) 
 

 Gemeinderat Felix Scherhaufer (anwesend ab TOP 1.7) 
  

 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann, Herr Attila Kisa, Herr 
Götz Müller, Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Denise Bührer 
  

 
 
1.2. Bekanntgaben: Termine der kommenden Sitzungen des Gemeinderates und sei-

ner Ausschüsse 
   

    
Der Vorsitzende gibt die Termine der kommenden Sitzungen des Gemeinderates und seiner 
Ausschüsse bekannt. 
 
Sitzung des Bau- und Umweltausschusses   20.02.2018 
Sitzung des Gemeinderates     06.03.2018 
Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses  11.09.2018 
 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
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Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann, Herr Attila Kisa, Herr 
Götz Müller, Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Denise Bührer 
  

 
 
1.3. Bekanntgaben: Termin für die Kreisputzete    
    
Bürgermeister Friedrich weist darauf hin, dass die Kreisputzete am Samstag, 10.03.2018 statt-
finden wird.   
 
 
Der Gemeinderat nimmt hiervon Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Vorzimmer 
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1.4. Bekanntgaben: Abschluss der Prüfung der Bauausgaben    
    
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Prüfung der Bauausgaben für die Jahre 2011 – 2016 
durch die Gemeindeprüfungsanstalt abgeschlossen ist. Dies hat das Landratsamt in einem 
Schreiben an die Gemeindeverwaltung bekanntgegeben.   
 
 
Der Gemeinderat nimmt hiervon Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Technische Verwaltung 
  1 x Bauamt 
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Unentschuldigt : Gemeinderat Felix Scherhaufer (anwesend ab TOP 1.7) 
 

  
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann, Herr Attila Kisa, Herr 
Götz Müller, Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Denise Bührer 
  

 
1.5. Bekanntgaben: Vergleich der Steuerkraftsummen im Rems-Murr-Kreis    
    
Protokollnotiz: Gemeinderätin Rommel nimmt ab 19.05 Uhr an der Sitzung teil. 
 
Bürgermeister Friedrich erläutert eine Aufstellung der Kämmerei, in welcher die Steuerkraft-
summen der Kommunen im Rems-Murr-Kreis aufgeschlüsselt sind. Demnach belegt die Ge-
meinde Berglen bei 31 Kommunen den 27. Rang. Infolgedessen muss die Gemeinde mit ver-
gleichsweise geringeren Einnahmen je Einwohner ihren Haushalt auskömmlich planen. Insbe-
sondere das Gewerbesteueraufkommen ist in Relation zur Einwohnerzahl in unserer Gemeinde 
unterdurchschnittlich.  
 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
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Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann, Herr Attila Kisa, Herr 
Götz Müller, Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Denise Bührer 
  

 
1.6. Bekanntgaben: Bevölkerungsfortschreibung zum 31.12.2016    
    
Der Vorsitzende gibt die Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen Landesamts zum 
31.12.2016 bekannt. Demnach liegt der Bevölkerungsstand zum 31.12.2016 bei 6.202 Personen 
und war damit, im Vergleich zum vorherigen Quartal, leicht rückläufig.   
 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 06.02.2018 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 19 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 20 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt : Gemeinderat Sascha Geck 

 

 

Unentschuldigt :  
 

 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann, Herr Attila Kisa, Herr 
Götz Müller, Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Denise Bührer 
  

 
1.7. Bekanntgaben: Name für die neue Kindertageseinrichtung in Vorderweiß-

buch 
   

    
Protkollnotiz: Gemeinderat Scherhaufer nimmt ab 19.09 Uhr an der Sitzung teil. 
 
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die pädagogischen Fachkräfte sich für einen Namen der 
neuen Kindertageseinrichtung in Vorderweißbuch entschieden haben. Diese soll künftig Kinder-
tageseinrichtung Kunterbunt heißen.   
 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt 
  1 x Kindergartenfachberatung 
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Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann, Herr Attila Kisa, Herr 
Götz Müller, Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Denise Bührer 
  

 
 
2.1. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat: Geburtstage der Gemeinde-

räte seit der letzten Sitzung am 19.12.2017 
   

    
Der Vorsitzende spricht folgenden Gemeinderäten, die seit der letzten Gemeinderatssitzung am 
19.12.2017 Geburtstag hatten, seine Glückwünsche aus und bedankt sich für das ehrenamtliche 
Engagement: 
 
Gemeinderat Jochen Friz     24. Dezember 
Gemeinderat Wolfgang Frey     27. Dezember 
Gemeinderätin Christa Jooß       9. Januar 
Gemeinderätin Petra Finze     14. Januar 
Gemeinderätin Bettina Rommel    18. Januar 
Gemeinderat Rolf Hammer     28. Januar 
Gemeinderat Thomas Walter     29. Januar 
 
Anlässlich des runden Geburtstags von Herrn Gemeinderat Walter und nachträglich zum runden 
Geburtstag von Herrn Gemeinderat Moser überreicht der Vorsitzende Präsente der Gemeinde. 
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Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann, Herr Attila Kisa, Herr 
Götz Müller, Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Denise Bührer 
  

 
2.2. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat: Spielplatz und Straßen-

deckschicht im Baugebiet Stöckenhäule 
   

    
Gemeinderat Hammer erkundigt sich über die Planungen des Spielplatzes im Neubaugebiet 
Stöckenhäule und fragt an, wann die Deckschicht der Straße vorgesehen ist. Er weist darauf hin, 
dass bereits viele Familien im Baugebiet wohnen und der Bau des Spielplatzes daher wichtig 
sei.  
 
Der Vorsitzende erklärt, dass im Laufe des Jahres die Planungen für den Spielplatz vorgesehen 
sind, so dass dieser voraussichtlich ab Frühjahr 2019 genutzt werden könne. Durch Eigenleis-
tungen des Bauhofs könnten ggf. Kosten gespart werden. 
 
Bauamtsleiter Rabenstein ergänzt, dass die Vorgehensweise im Herbst dem Gemeinderat vor-
gestellt werden soll.  
 
Bezüglich der Deckschicht für die Straße weist Bürgermeister Friedrich darauf hin, dass man 
abwarten wolle, bis die Baumaßnahmen weitestgehend abgeschlossen sind, damit der Belag 
nicht bereits zu Beginn beschädigt werden würde.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
  1 x Technische Verwaltung 
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Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann, Herr Attila Kisa, Herr 
Götz Müller, Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Denise Bührer 
  

 
2.3. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat: Aktueller Fahrzeugbestand 

Bauhof 
   

    
Gemeinderat Moser erkundigt sich über den Einsatz des Fahrzeugs der Marke Dacia im Bauhof. 
Er ist der Auffassung, dass es Ziel gewesen sei, das alte Fahrzeug zu ersetzen und anschlie-
ßend nicht weiter zu nutzen. Er weist darauf hin, dass ein Fahrzeug trotz Ersatz noch im Einsatz 
sei. 
 
Der Leiter der Technischen Verwaltung Herr Müller erklärt, dass das alte Fahrzeug nun durch 
einen Hausmeister genutzt werden würde und über einen Verkauf noch nicht entschieden wur-
de. Bauamtsleiter Rabenstein ergänzt, dass in das Fahrzeug allerdings nicht weiter investiert 
wird. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
  1 x Technische Verwaltung 
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Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann, Herr Attila Kisa, Herr 
Götz Müller, Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Denise Bührer 
  

 
3. Bürgerfragestunde    
    
Von Seiten der Bürgerschaft wird keine Anfrage gestellt.   
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Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann, Herr Attila Kisa, Herr 
Götz Müller, Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Denise Bührer 
  

 
4. Ergebnisse der Untersuchung des Ratsinformationssystems der Gemeinde 

Berglen 
   

    
Der Vorsitzende begrüßt Frau Nicole Hinderer und geht anhand der Sitzungsvorlage 383/2018 
kurz auf den Sachverhalt ein. Die Sitzungsvorlage ist Bestandteil des Protokolls. 
 
Frau Hinderer erläutert die Ergebnisse Ihrer Untersuchung anhand einer Präsentation und geht 
dabei auf einzelne Ergebnisse ein.  
 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
 



 

 
 

 

 
 

Ergebnisse der Untersuchung des Ratsinformationssystems der 
Gemeinde Berglen 

 
 
Frau Nicole Hinderer hat von Mai bis September 2017 ein Praktikum im Rahmen ihres Studiums 
Public Management an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg in 
der Gemeindeverwaltung Berglen absolviert. Während dieser Zeit befasste sie sich unter ande-
rem mit der Erstellung ihrer Bachelorarbeit zum Thema „Evaluierung des Ratsinformationssys-
tems der Gemeinde Berglen“. 
 
Frau Hinderer untersuchte ausführlich das in Berglen eingeführte Programm „Session“ und be-
trachtete dabei insbesondere die Gesichtspunkte Öffentlichkeitsarbeit, finanzielle Auswirkun-
gen, Arbeitszeitbindung und umweltbezogene Aspekte genauer. Dabei führte sie auch eine Be-
fragung der Mitglieder des Gemeinderates durch. 
 
In der Sitzung wird Frau Hinderer die Ergebnisse aus der Untersuchung inklusive der Umfrage 
anhand einer PowerPoint-Präsentation vorstellen. Die Präsentation wird als Tischvorlage nach-
gereicht. 
  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat nimmt von den Ergebnissen Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei 
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/383/2018 022.2 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

06.02.2018 öffentlich Kenntnisnahme 
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Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann, Herr Attila Kisa, Herr 
Götz Müller, Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Denise Bührer 
  

 
 
5. Verbesserung der Breitbandversorgung in Ödernhardt und Oppelsbohm    
    
Der Vorsitzende erläutert den Sachverhalt anhand der Sitzungsvorlage 379/2018. Diese ist Be-
standteil des Protokolls. 
 
Gemeinderat Haller gibt zu bedenken, dass bei den aktuellen Koalitionsverhandlungen der 
Breitbandausbau ein hohes Ziel sei und durch das Abwarten ggf. Geld für die Gemeinde einge-
spart werden könne. 
 
Bauamtsleiter Rabenstein weist darauf hin, dass es sich nur um ein kleines Gebiet handle und 
diese von künftigen Fördermöglichkeiten voraussichtlich nicht mehr umfasst werden würden. 
Außerdem gibt er zu bedenken, dass die Gemeinde durch das Abwarten der Koalitionsverhand-
lungen ca. zwei bis drei Jahre an Zeit verlieren würde. 
 
Auch Bürgermeister Friedrich betont das Bestreben, alle Teilorte gleich zu behandeln, so dass 
die Gemeinde bis 2018/2019 flächendeckend auf einem gleichen Stand sei. 
 
Gemeinderat Moser spricht sich ebenfalls für eine schnelle Umsetzung aus. Er erkundigt sich, 
ob das Gemeinschaftsprojekt mit der Gemeinde Rudersberg bezüglich des Breitbandausbaus 
schon abgeschlossen sei und das betroffene Gemeindegebiet zwischenzeitlich vom Ausbau 
profitieren würde. 
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Inbetriebnahme des angesprochenen interkommuna-
len Projekts mit der Gemeinde Rudersberg erst im Laufe des Jahres 2018 erfolgen wird. 
 
Ebenso schließt sich Gemeinderat Klenk an und befürwortet eine schnelle Durchführung, um 
auch die letzten Lücken zu schließen.    
 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

 

1. Der Vorsitzende wird dazu ermächtigt, den Zuschlag im Rahmen der öffentlichen 

Bekanntmachung zur Schaffung einer flächendeckenden Breitbandversorgung der 

Gemeinde Berglen für die Ortsteile Ödernhardt und Oppelsbohm unter Benennung 

einer Wirtschaftlichkeitslücke und unter Berücksichtigung der im Rahmen der 

Ausschreibung vorgegebenen Wertungskriterien auf das wirtschaftlichste Angebot 

zu erteilen und die hierfür erforderliche Zuschlagsentscheidung zu treffen. 



 

2. Der Gemeinderat stimmt einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 70.000,-- € im 

Unterabschnitt 7910-950000.001 zu. Die Deckung erfolgt durch eine Einsparung in 

gleicher Höhe im Unterabschnitt 5800-960000.001. Die zusätzlich im Jahr 2019 be-

nötigten Haushaltsmittel werden im Haushalt 2019 bereitgestellt.  

 
3. Der Vorsitzende wird zum Vertragsabschluss mit der Telekom Deutschland GmbH 

ermächtigt, der auch die Anmietung von Leerrohren der Gemeinde Berglen bein-

haltet. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
  1 x Frau Büning wg. Haushaltsplan 2019   
 



 
 

 

 
Verbesserung der Breitbandversorgung in Ödernhardt und 

Oppelsbohm 
 

Die Breitbandversorgung in den Ortsteilen Ödernhardt und Oppelsbohm ist teilweise noch un-

genügend bzw. entspricht nicht mehr den heute an einen leistungsfähigen Interanschluss ge-

stellten Anforderungen. Die Verwaltung hat vor diesem Hintergrund im Oktober 2017 eine Um-

frage unter den Netzbetreibern durchgeführt und diese um Rückmeldung gebeten, ob sie inner-

halb der nächsten drei Jahre das genannte Versorgungsgebiet entsprechend dem in der 

Markterkundung ermittelten Bedarf erschließen wollen. Es hat sich dabei gezeigt, dass kein 

Anbieter bereit ist, in den unterversorgten Bereichen in Ödernhardt und Oppelsbohm auf eigene 

Kosten eine entsprechende Infrastruktur aufzubauen. Die Verwaltung hat daher über die Ge-

meindehomepage sowie die Internetseite www.breitbandausschreibungen.de alle interessierten 

Anbieter von Breitbanddienstleistungen aufgefordert, unter Beachtung bestimmter Kriterien ein 

Angebot durch die Benennung einer Wirtschaftlichkeitslücke abzugeben.  

 

Ein Anbieter, die Telekom Deutschland GmbH, hat ein entsprechendes Angebot abgegeben 

und eine Wirtschaftlichkeitslücke von 109.712,-- € benannt. Die Gesamtmaßnahme umfasst 307 

Haushalte. In diesem Zusammenhang wird auch die Breitbandversorgung in der Ortsmitte von 

Oppelsbohm erheblich verbessert, wovon auch die Gemeindeverwaltung profitieren wird. Die 

Telekom Deutschland GmbH geht davon aus, dass der NGA-Netzbetrieb innerhalb von 18 Mo-

naten nach Inkrafttreten des noch abzuschließenden Vertrags aufgenommen werden kann. Ei-

ne Förderung des Projektes bzw. der Wirtschaftlichkeitslücke ist nach Prüfung unseres Dienst-

leisters Geodata leider nicht möglich. 

 

Die Wirtschaftlichkeitslücke soll in drei Raten vom Netzbetreiber abgerufen werden. Die ersten 

beiden Teilzahlungen werden voraussichtlich noch in diesem Jahr fällig. Im Gemeindehaushalt 

2018 wurden jedoch keine ausreichenden Mittel bereitgestellt, da aufgrund der Einbringung des 

gemeindlichen Leerrohrverbundes in das Projekt nicht von einer Wirtschaftlichkeitslücke in die-

ser Höhe auszugehen war. Zudem wurde bei vorangegangen Vorhaben die Zahlung erst mit 

der Inbetriebnahme des Netzes fällig gestellt. Für das Haushaltsjahr 2018 entstehen, sofern 

tatsächlich Teilbeträge von der Telekom angefordert werden, überplanmäßige Ausgaben ge-

mäß § 84 Absatz 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Höhe von insge-

samt rd. 70.000,-- €. Die Restfinanzierung könnte im Haushalt für das Jahr 2019 erfolgen.  

 

Überplanmäßige Ausgaben gemäß § 84 Absatz 1 GemO sind nur zulässig, wenn ein dringen-

des Bedürfnis besteht und die Deckung gewährleistet ist. Das dringende Bedürfnis liegt aus 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/379/2018 797.31 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

06.02.2018 öffentlich Entscheidung 
 
 



Sicht der Verwaltung vor, da die Versorgung mit schnellem Internet in den letzten beiden Orts-

teilen der Gemeinde keinen weiteren Aufschub mehr duldet. Die Deckung der überplanmäßigen 

Ausgabe ist ebenfalls gegeben durch eine Einsparung in gleicher Höhe im Unterabschnitt 5800-

960000.001 (sonstige Baumaßnahmen). Hierunter fallen die Kosten für den Bau eines Kinder-

spielplatzes im Baugebiet „Stöckenhäule 2“ in Stöckenhof. Der Zeitplan der Verwaltung sieht 

vor, den Planungsentwurf bis Spätherbst 2018 fertigzustellen. Nach einer Beratung und Be-

schlussfassung durch den Bau- und Umweltausschuss soll entschieden werden, ob die Ausfüh-

rung durch den Gemeindebauhof erfolgen kann oder ob die Baumaßnahme öffentlich ausge-

schrieben werden muss. Der zur Verfügung stehende Haushaltsansatz wird vor diesem Hinter-

grund im Jahr 2018 nicht in voller Höhe benötigt. 

 

Für die durchgeführte Masterplanung wird die Verwaltung Fördermittel des Bundes in Höhe von 

bis zu 50.000,-- € abrufen, sobald die Abrechnung des beauftragten Ingenieurbüros vorliegt, 

wodurch eine außerplanmäßige Einnahme von bis zu 50.000,-- € im Haushalt 2018 erfolgt. Die 

Mehrausgaben werden somit summenmäßig zum größten Teil durch die zusätzlichen Einnah-

men kompensiert.  

  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
4. Der Vorsitzende wird dazu ermächtigt, den Zuschlag im Rahmen der öffentlichen 

Bekanntmachung zur Schaffung einer flächendeckenden Breitbandversorgung 

der Gemeinde Berglen für die Ortsteile Ödernhardt und Oppelsbohm unter Be-

nennung einer Wirtschaftlichkeitslücke und unter Berücksichtigung der im Rah-

men der Ausschreibung vorgegebenen Wertungskriterien auf das wirtschaftlichs-

te Angebot zu erteilen und die hierfür erforderliche Zuschlagsentscheidung zu 

treffen. 

 

5. Der Gemeinderat stimmt einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 70.000,-- € im 

Unterabschnitt 7910-950000.001 zu. Die Deckung erfolgt durch eine Einsparung in 

gleicher Höhe im Unterabschnitt 5800-960000.001. Die zusätzlich im Jahr 2019 be-

nötigten Haushaltsmittel werden im Haushalt 2019 bereitgestellt.  

 
6. Der Vorsitzende wird zum Vertragsabschluss mit der Telekom Deutschland GmbH 

ermächtigt, der auch die Anmietung von Leerrohren der Gemeinde Berglen bein-

haltet. 

Verteiler:   
1 x Bauamt 
1 x Frau Büning wg. Haushaltsplan 2019   
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Unentschuldigt :  
 

 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann, Herr Attila Kisa, Herr 
Götz Müller, Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Denise Bührer 
  

 
 
6. Vergabe des zweiten Fluchtweges für das Rathaus Oppelsbohm für die Gebäude 

Beethovenstraße 14 und 20 
   

    
Der Vorsitzende geht anhand der Sitzungsvorlage 375/2018 ausführlich auf den Sachverhalt ein. 
Die Sitzungsvorlage ist Bestandteil des Protokolls.  
 
 
Der Gemeinderat fasst folgenden einstimmigen Beschluss: 
 
Die Metallarbeiten (Fluchttreppen) für die Gebäude Beethovenstraße 14 und 20 werden an 
den wirtschaftlichsten Bieter, die Firma VSM Metallbau, Schorndorf, zum Preis von 
82.045,94 € inklusive Mehrwertsteuer vergeben, ohne die zusätzliche Farbbeschichtung 
(s. Anlage 2, Preisspiegel). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister 
  1 x Kämmerei 
  1 x Technische Verwaltung   
 
 



 
 

 

 
 

Vergabe des zweiten Fluchtweges für das Rathaus Oppelsbohm für 
die Gebäude Beethovenstraße 14 und 20 

 
 
Gemäß dem brandschutztechnischen Gutachten vom 9. September 2014 ist für die Gebäude 
Beethovenstraße 14 und 20 jeweils ein zweiter Rettungsweg vorzuhalten. 
 
Die Baurechtsbehörde des Landratsamtes Rems-Murr-Kreis hatte die vorgesehene Spin-
deltreppenlösung für das Gebäude Beethovenstraße 14, die wesentlich harmonischer gewirkt 
hätte, leider aus sicherheitstechnischen Gründe abgelehnt, da im Ernstfall aus dem Personal-
raum, der sich im zweiten Obergeschoss des Gebäudes Beethovenstraße 14 befindet, die An-
zahl der möglichen Flüchtenden durch eine Spindeltreppe nicht aufgenommen werden kann.  
 
In der Gemeinderatssitzung am 18.07.2017 lag für den Treppenturm für das Gebäude 
Beethovenstraße 14 und der Nottreppensituation für das Gebäude Beethovenstraße 20 nur ein 
wertbares Angebot i.H.v. 92.116,71 € brutto vor. Der Architekt hatte eine beschränkte Aus-
schreibung vorgenommen, allerdings ohne statische Berechnungen, so dass zusätzlich mit ho-
hen Nachforderungen der Firma zu rechnen gewesen wäre. Andere Unternehmen hatten des-
halb abgelehnt ein Angebot abzugeben, da die Dimensionierung des Stahls nicht aus der Aus-
schreibung zu entnehmen war.  
 
Aufgrund der Umstände hatte dann der Gemeinderat auf Vorschlag der Verwaltung die Aufhe-
bung der Ausschreibung beschlossen. Die Verwaltung hatte zwischenzeitlich einen Statiker mit 
der Erstellung der Statikpläne beauftragt. Aufgrund dieser statischen Unterlagen (82 Seiten) hat 
Herr Architekt Leissle eine beschränkte Ausschreibung erstellt und die erarbeitete Statik wurde 
mit diesen Unterlagen an den Bieterkreis am 15.12.2017 versandt.  
 
Aus der Anlage 1 (der Blankoausschreibung) kann der Umfang der Arbeiten aus den Plänen 
sowie der Positionsbeschreibung entnommen werden. 
 
Zusätzlich wurde eine Bedarfsposition für die Farbgebung der Stahlteile ohne Stufen preislich 
abgefragt. Die Technische Verwaltung spricht sich allerdings gegen eine zusätzliche Farbbe-
schichtung der verzinkten Konstruktion aus, da bei der Montage diese Farbbeschichtung be-
schädigt werden könnte und damit wiederrum Ausbesserungsarbeiten am fertigen Produkt vor-
zunehmen wären. Zusätzlich ist es technisch schwierig auf einem verzinkten Untergrund sofort 
eine Farbbeschichtung ohne Abwitterung vorzunehmen.  
 
Auch aus denkmalpflegerischer Sicht erscheint es einleuchtend, dass die Fluchttreppen ein 
neues Element darstellen. Zudem werden die verzinkten Bauteile mit der Zeit vergrauen und 
nicht mehr so glänzend wirken. 
 
Bei der Submission am 16.01.2018 lagen vier wertbare Angebote vor. Zwei der angeschriebe-
nen Fachfirmen hatten auf eine Angebotsabgabe verzichtet. 
 
 
 
 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/375/2018 443.12 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

06.02.2018 öffentlich Entscheidung 
 
 



Die Metallarbeiten (Fluchttreppen) für die Gebäude Beethovenstraße 14 und 20 werden 
an den wirtschaftlichsten Bieter, die Firma VSM Metallbau, Schorndorf, zum Preis von 
82.045,94 € inklusive Mehrwertsteuer vergeben, ohne die zusätzliche Farbbeschichtung 
(s. Anlage 2, Preisspiegel). 
 
 
Anlagen: 
 
1. Blankoausschreibung 
2. Angebotsspiegel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bürgermeister 
1 x Kämmerei 
1 x Technische Verwaltung   
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Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann, Herr Attila Kisa, Herr 
Götz Müller, Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Denise Bührer 
  

 
7. Einziehung einer Teilfläche des öffentlichen Fußweges Flst. 103 auf Gemarkung 

Rettersburg 
   

    
Der Vorsitzende erläutert den Sachverhalt anhand der Sitzungsvorlage 376/2018. Diese ist Be-
standteil des Protokolls.  
 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig nachfolgenden Beschluss: 
 
1. Die im Flurkartenausschnitt gekennzeichnete Teilfläche des öffentlichen Fußweges 

Flst. 103, Gemarkung Rettersburg, ist für den öffentlichen Verkehr entbehrlich. Die 
Teilfläche wird deshalb gemäß § 7 Abs. 1 StrG eingezogen und verliert die Eigen-
schaft eines öffentlichen Weges. Widerrufliche Sondernutzungen entfallen.  

2. Die Verwaltung wird mit der Veräußerung der Teilfläche nach erfolgter Vermessung 
beauftragt. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
  1 x Ordnungsamt   
 



 
 

 

 
 

Einziehung einer Teilfläche des öffentlichen Fußweges Flst. 103 auf 
Gemarkung Rettersburg 

 
Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 26.09.2017 beschlossen, das Verfahren 
zur Einziehung einer Teilfläche des öffentlichen Fußweges Flst. 103, Gemarkung Rettersburg, 
gemäß § 7 Absatz 1 des Straßengesetzes für Baden-Württemberg (StrG) durchzuführen, da die 
betreffende Fläche für den öffentlichen Verkehr entbehrlich ist.  
 
Die vorgesehene Einziehung wurde aufgrund dieses Beschlusses in der Ausgabe des Amts-
blatts Nr. 42 vom 19.10.2017 öffentlich bekanntgemacht. Einwendungen gegen die Einziehung 
sind nicht eingegangen. 
 

   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
1. Die im Flurkartenausschnitt gekennzeichnete Teilfläche des öffentlichen Fußwe-

ges Flst. 103, Gemarkung Rettersburg, ist für den öffentlichen Verkehr entbehr-
lich. Die Teilfläche wird deshalb gemäß § 7 Abs. 1 StrG eingezogen und verliert die 
Eigenschaft eines öffentlichen Weges. Widerrufliche Sondernutzungen entfallen.  

2. Die Verwaltung wird mit der Veräußerung der Teilfläche nach erfolgter Vermes-
sung beauftragt. 

   
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bauamt 
1 x Ordnungsamt   
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/376/2018 785.04 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

06.02.2018 öffentlich Entscheidung 
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Unentschuldigt :  
 

 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann, Herr Attila Kisa, Herr 
Götz Müller, Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Denise Bührer 
  

 
8. Einziehung des Fußweges Flst. 1854 auf Gemarkung Rettersburg    
    
Auf die Sitzungsvorlage 377/2018, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.  
 
Der Vorsitzende erläutert den Sachverhalt. 
 
 
Vom Gemeinderat wird einstimmig folgender Beschluss gefasst: 
 

1. Der im Flurkartenausschnitt gekennzeichnete öffentliche Fußweg Flst. 1854, Ge-
markung Rettersburg, ist für den öffentlichen Verkehr entbehrlich. Die Fläche wird 
deshalb gemäß § 7 Abs. 1 StrG eingezogen und verliert die Eigenschaft eines öf-
fentlichen Weges. Widerrufliche Sondernutzungen entfallen. 
 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Vermessung in Auftrag zu geben. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
  1 x Ordnungsamt   
 



 
 

 

 
 

Einziehung des Fußweges Flst. 1854 auf Gemarkung Rettersburg 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 10.10.2017 beschlossen, das Verfahren 
zur Einziehung des öffentlichen Fußweges Flst. 1854, Gemarkung Rettersburg, gemäß § 7 Ab-
satz 1 des Straßengesetzes für Baden-Württemberg (StrG) durchzuführen, da die betreffende 
Fläche für den öffentlichen Verkehr entbehrlich ist. 
 
Die vorgesehene Einziehung wurde aufgrund dieses Beschlusses in der Ausgabe des Amts-
blatts Nr. 42 vom 19.10.2017 öffentlich bekanntgemacht. Einwendungen gegen die Einziehung 
sind nicht eingegangen. 
 

 
 

 
   
  

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/377/2018 785.04 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

06.02.2018 öffentlich Entscheidung 
 
 



 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
3. Der im Flurkartenausschnitt gekennzeichnete öffentliche Fußweg Flst. 1854, Ge-

markung Rettersburg, ist für den öffentlichen Verkehr entbehrlich. Die Fläche wird 
deshalb gemäß § 7 Abs. 1 StrG eingezogen und verliert die Eigenschaft eines öf-
fentlichen Weges. Widerrufliche Sondernutzungen entfallen. 
 

4. Die Verwaltung wird beauftragt, die Vermessung in Auftrag zu geben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bauamt 
1 x Ordnungsamt   
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Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann, Herr Attila Kisa, Herr 
Götz Müller, Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Denise Bührer 
  

 
 
9. Neuerrichtung von Urnenstelen auf den Friedhöfen Kottweil, Lehnenberg und 

Streich 
   

    
Der Vorsitzende führt anhand der Sitzungsvorlage 372/2018, welche Bestandteil des Protokolls 
ist, in den Sachverhalt ein. 
 
Herr Kisa erläutert den Sachverhalt ausführlicher und erklärt insbesondere die Gestaltungsvor-
schläge genauer. 
 
Gemeinderätin Jooß befürwortet die Ausstattung der weiteren Friedhöfe mit den zusätzlichen 
Bestattungsmöglichkeiten. Sie spricht sich zudem für den Vorschlag 1 der Gestaltung in Leh-
nenberg aus. 
 
Auf Anfrage von Gemeinderat Klenk erklärt Herr Kisa, dass der Bauhof das Fundament selbst 
gieße und die Größe daher so angepasst wird, dass eine Erweiterung jederzeit kostengünstiger 
möglich sei. 
 
Gemeinderat Moser erkundigt sich, ob es Überlegungen bezüglich weiterer Bestattungsformen 
gäbe. 
 
Herr Kisa weist darauf hin, dass eine Fortbildung diesbezüglich angestrebt wird und man sich 
dann in den Folgejahren Gedanken zu weiteren möglichen Bestattungsformen machen möchte. 
 
Der Vorsitzende ergänzt, dass dabei voraussichtlich eher Baumgräber als beispielsweise ein 
Friedwald im Vordergrund stehen werden. 
 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 
 
Die Urnenstelen auf den Friedhöfen Kottweil, Lehnenberg und Streich werden entspre-
chend dem Angebot der Firma Kronimus AG errichtet. In Lehnenberg soll die Gestaltung 
nach “Vorschlag 1” laut Sitzungsvorlag erfolgen. Die Verwaltung wird zur Vergabe der 
Arbeiten ermächtigt. Der Bauhof der Gemeinde Berglen wird beauftragt, die zusätzlich 
anfallenden Arbeiten, wie in der Vorlage dargestellt, durchzuführen.  
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei   
 



 
 

 

 
 

Neuerrichtung von Urnenstelen auf den Friedhöfen Kottweil, 
Lehnenberg und Streich 

 
 
Nach der Errichtung der Urnenstelenanlagen auf den Friedhöfen Oppelsbohm, Steinach, Höß-
linswart, Vorderweißbuch, Rettersburg, Öschelbronn, Reichenbach, Bretzenacker und Ödern-
hardt ist in diesem Jahr die Errichtung jeweils einer Urnenstele auf den Friedhöfen in Kottweil, 
Lehnenberg und Streich vorgesehen. Nach deren Fertigstellung kann dann auf allen zwölf 
Friedhöfen diese Bestattungsform angeboten werden. 
 
Die Stele auf dem Friedhof in Kottweil ist neben der Aussegnungshalle vorgesehen. Es wird 
hier aufgrund der begrenzten räumlichen Möglichkeiten nur ein Gestaltungsvorschlag vorge-
stellt. Der Vorschlag beinhaltet eine Stele mit vier Kammern, welche bei Bedarf um weitere 
sechs Kammern erweitert werden kann (s. Anlage 1).  
 
Die Kosten der Stele betragen entsprechend dem Angebot der Firma Kronimus brutto 3.136,84 
€. Das Angebot umfasst die Lieferung der Urnenstele inklusive Montage. Die Kosten für die 
zusätzlich anfallenden Arbeiten, die vom Bauhof ausgeführt werden sollen (z.B. Fundament, 
Belagsarbeiten, etc.), betragen nach Berechnung der Technischen Verwaltung voraussichtlich 
ca. 2.500,00 €.  
 
Auf dem Friedhof in Lehnenberg ist die Errichtung von ebenfalls einer Stele vorgesehen. Es 
werden hier zwei Gestaltungsvorschläge vorgestellt. Vorschlag 1 platziert die Einzelstele mit 
vier Kammern, die zu einer Anlage mit insgesamt drei Stelen erweitert werden kann, entlang der 
Stützmauer im neuen Teil des Friedhofs. Vorschlag 2 verlegt die Einzelstele mit drei Kammern 
ebenfalls im neuen Teil des Friedhofs weiter nach unten entlang der Mauer zwischen dem alten 
und dem neuen Teil des Friedhofs (s. Anlage 2).  
 
Die Kosten der Stele betragen entsprechend dem Angebot der Firma Kronimus brutto 3.136,84 
€ für den Gestaltungsvorschlag 1 und 2.980,95 € für den Gestaltungsvorschlag 2. Das Angebot 
umfasst die Lieferung der Urnenstele inklusive Montage. Die Kosten für die zusätzlich anfallen-
den Arbeiten, die vom Bauhof ausgeführt werden sollen (z.B. Fundament, Belagsarbeiten, etc.), 
betragen nach Berechnung der Technischen Verwaltung ebenfalls voraussichtlich ca. 2.500,00 
€. 
 
Abschließend ist vorgesehen auf dem Friedhof in Streich ebenfalls eine einzelne Urnenstele zu 
errichten. Als Standort hat sich nach einer Ortsbesichtigung mit den Fachleuten der Firma Kro-
nimus AG aus Iffezheim und der Verwaltung ein Standort in Verlängerung des bestehenden 
Urnengrabfeldes ergeben (s. Anlage 3). Die geplante Anlage kann seitlich mit weiteren Elemen-
ten erweitert werden.  
 
Das Angebot der Firma Kronimus beläuft sich inklusive Montage auf brutto 3.136,84 €. Auch 
hier würde der Bauhof die restlichen Arbeiten durchführen. Die Kosten für die Arbeiten des 
Bauhofs belaufen sich nach Schätzung der Technischen Verwaltung auf ca. 3.000,00 €.  
  
Die Firma Kronimus hat bereits auf den anderen Friedhöfen in Berglen die Anlagen errichtet 
und sich als verlässlicher Partner bewährt. Außerdem ist weiterhin vorgesehen das Erschei-
nungsbild aller Stelenanlagen einheitlich auf allen Friedhöfen zu gestalten. Die Angebote der 
Firma Kronimus lassen jeweils eine freihändige Vergabe der Bauleistungen zu. Die Wertgrenze 
nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) hierzu beträgt für kommunale 
Auftraggeber 20.000 € zuzüglich Umsatzsteuer. Dies wird in allen Fällen unterschritten.  

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/372/2018 75 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

06.02.2018 öffentlich Entscheidung 
 
 



 
Im Vermögensplan 2018 ist für die Neuanlage von Grabfeldern ein Betrag in Höhe von 45.000 € 
eingestellt. Die Fertigstellung ist aufgrund langer Liefer- und Herstellungszeiten bis Ende Juli 
2018 vorgesehen. 
 
 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Die Urnenstelen auf den Friedhöfen Kottweil, Lehnenberg und Streich werden entspre-
chend dem Angebot der Firma Kronimus AG nach Auswahl der Gestaltungsvorschläge 
durch den Gemeinderat errichtet. Die Verwaltung wird zur Vergabe der Arbeiten ermäch-
tigt. Der Bauhof der Gemeinde Berglen wird beauftragt, die zusätzlich anfallenden Arbei-
ten, wie in der Vorlage dargestellt, durchzuführen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei   
 

 



Anlage1 
 

Friedhof Kottweil Lage Urnenstelen  

 
 
 
 
  



 





Anlage 3 

Friedhof Streich Lage Urnenstelen  
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Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann, Herr Attila Kisa, Herr 
Götz Müller, Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Denise Bührer 
  

 
10. Zustimmung zur Vereinbarung zwischen dem Regierungspräsidium Stuttgart 

und der Gemeinde Berglen zum Ausbau der L 1120 Berglen-Stöckenhof 
   

    
Auf die Sitzungsvorlage 374/2018 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls.  
 
Der Vorsitzende erläutert nachfolgend den Sachverhalt. 
 
Gemeinderat Moser sieht das Vorhaben im Zusammenhang mit dem Baugebiet Stöckenhäule 
als nächsten notwendigen Schritt. 
 
Bürgermeister Friedrich weist darauf hin, dass das Vorhaben auch ohne das Baugebiet zwin-
gend erforderlich gewesen wäre, da die Fußwegeverbindungen im Teilort Stöckenhof völlig un-
zureichend sind. 
 
Auf Rückfrage von Gemeinderat Hammer erklärt Bürgermeister Friedrich, dass es nicht möglich 
sei, eine darüber hinausgehende Förderung über die Flurbereinigung zu erhalten. 
 
Gemeinderat Hammer spricht sich für einen Zebrastreifen auf Höhe der Gaststätte Krone aus 
und regt an, das Ortsschild am Ortseingang von Hertmannsweiler kommend weiter in Richtung 
des einmündenden Feldwegs zu verlegen. 
 
Der Vorsitzende erläutert, dass es sich um eine Landesstraße handelt und die Gemeinde hier 
alleine leider keine Möglichkeiten hat, einen Zebrastreifen zu errichten. Er gehe davon aus, dass 
es an dieser Stelle nochmals eine Verkehrszählung geben könne. Entscheidend für eine Zu-
stimmung der Verkehrsbehörde sei eine nachgewiesene Querungszahl von 50 Personen in der 
Spitzenstunde. 
 
Gemeinderätin Jooß weist darauf hin, dass es bereits Aktivitäten von Bürgern gäbe, die sich für 
mehr Handlungsspielraum der Kommunen einsetzen würde. Sie regt an, dass die Gemeinde 
dies unterstützen könnte. 
Bürgermeister Friedrich informiert, dass sich die Landesregierung bereits mit dem Thema be-
schäftige, er aber wenig Hoffnung habe, als Gemeinde mehr Einfluss nehmen zu können. 
Zudem würde das Thema sehr konträr gesehen werden, da bei wenig frequentierten Straßen ein 
Zebrastreifen auch eine erhöhte Gefahr darstellen könnte.  
 
Gemeinderat Haller gibt zu bedenken, dass es eine falsche Signalwirkung habe, wenn die 
Kommune Landesaufgaben übernehme. Er befürchtet, dass beispielsweise beim Kreisverkehr 
am Baugebiet Hanfäcker eine ähnliche Situation eintritt und die Gemeinde dabei ebenfalls die 
Kosten übernehmen müsse.  
 
Bürgermeister Friedrich weist darauf hin, dass er vom Gemeinderat ermächtigt wurde, mit dem 
Landkreis eine Ablösevereinbarung für den Kreisverkehr am Baugebiet Hanfäcker abzuschlie-



ßen, so dass es in diesem Fall eine klare Regelung geben wird. Eine gewisse Ablösesumme sei 
aufgrund der Mehrflächen im Unterhalt jedoch notwendig und generell üblich.  
 
Gemeinderat Klenk betont den Sicherheitsaspekt und spricht sich für die Planungen aus. 
 
 
Mit einer Enthaltung und einer Gegenstimme fasst der Gemeinderat mehrheitlich folgen-
den Beschluss: 
 
1. Bürgermeister Friedrich wird für die Gemeinde Berglen bevollmächtigt eine Vereinba-
rung mit dem Regierungspräsidium Stuttgart abzuschließen. 
 
2. Die Verwaltung wird beauftragt eine öffentliche Ausschreibung für den Ausbau der L 
1120 vorzunehmen und die Zuschlagsfrist bis einschließlich 8. Juni festzulegen, da somit 
die Möglichkeit gegeben ist, dass die Gemeinde einen Zuschuss aus dem Programm nach 
der Verwaltungsvorschrift zum Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz für Rad- 
und Fußwegverkehr erlangen könnte.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister  
  1 x Kämmerei 
  1 x Technische Verwaltung   



 
 

 

 
 

Zustimmung zur Vereinbarung zwischen dem Regierungspräsidium 
Stuttgart und der Gemeinde Berglen zum Ausbau der L 1120 Berglen-

Stöckenhof 
 
 
Der Gemeinderat hat am 26.09.2017 dem vom Regierungspräsidium Stuttgart, Außenstelle 
Göppingen vorgelegten Vereinbarungsentwurf mehrheitlich zugestimmt. Bereits damals hat sich 
der Gemeinderat bei der Entscheidung sehr schwer getan, da der Ausbau einer Landesstraße 
eigentlich Landessache wäre und nicht Sache der Gemeinde. 
 
Der damalige Vereinbarungsentwurf wurde dem Regierungspräsidium Stuttgart mit dem Ver-
merk zugesandt, dass die Bezeichnung Stadt für Berglen unzutreffend ist und auf Gemeinde 
abgeändert werden soll. Daraufhin hörte die Technische Verwaltung wochenlang nichts mehr 
vom Regierungspräsidium. 
 
Überrascht wurde die Technische Verwaltung durch ein Telefonat mit dem Sachbearbeiter des 
Vereinbarungsentwurfs, in dem er erklärte, dass sein Vorgesetzter von Ihm verlangt habe, dass 
er den Vereinbarungsentwurf dahingehend ändern müsse, dass die Gemeinde noch eine zu-
sätzliche Ablösung für die Straßenmehrflächen zahlen müsste. 
 
Die Technische Verwaltung hat daraufhin protestiert und hingewiesen, dass dies in dem vorge-
legten Vereinbarungsentwurf nicht Gegenstand war und stellte in Frage, dass unter diesen 
neuen Gesichtspunkten eine Mehrheit des Gemeinderats für die finanzielle Übernahme des 
Ausbaus der Landesstraße stimmen wird. 
 
Nach weiteren Wochen kam die überarbeitete Vereinbarung. Man hat zwar seitens des Regie-
rungspräsidiums auf eine Ablöseberechnung verzichtet mit dem Argument, dass keine Fahr-
bahnmehrflächen durch die Fahrbahnteiler entstehen würden. Dagegen hat man nun in der 
endgültigen Fassung, die bei der Gemeinde am 13.11.2017 eingegangen ist, die Kommune zu 
der Kostenübernahme der Schlussvermessung, Vermarkung und des grundbuchmäßigen Voll-
zugs verpflichtet. Zusätzlich sollen auch die Kosten für die Änderung der Straßendaten durch 
die Gemeinde getragen werden. 
 
Nachdem die Straßenbaumaßnahme L 1120 erfreulicherweise im Flurbereinigungsgebiet liegt, 
werden für die Schlussvermessung, Vermarkung und für den grundbuchmäßigen Vollzug von 
der Gemeinde keinerlei Kosten laut Auskunft des Amtes für Vermessung und Flurneuordnung, 
Landratsamt Rems-Murr-Kreis, zu bezahlen sein. Die voraussichtlichen Kosten der Übernahme 
der Änderungen in die Straßendatenbank wurden bei Herrn Lohrmann, Regierungspräsidium 
Stuttgart, erfragt. Sie betragen ca. 1.000,00 €. 
 
Am 25.09.2017 wurde beim Regierungspräsidium Stuttgart die Anmeldung zur Programmauf-
nahme nach der Verwaltungsvorschrift zum Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz für 
Rad- und Fußwegverkehr abgegeben. Die bezuschussungsfähigen Kosten belaufen sich auf 
60.211,62 €, so dass die zu ermittelnde Zuwendung (50 %) 30.105,81 € beträgt. 
 
Nach mehrmaligen Versuchen konnte am 07.12.2017 von der Technischen Verwaltung der zu-
ständige Mitarbeiter des Regierungspräsidiums Stuttgart, Herr Beetz, befragt werden, wie weit 
der Förderantrag der Gemeinde Berglen bereits bearbeitet ist. Eine Aussage über die Erfolg-
saussichten konnte Herr Beetz nicht treffen, da das Regierungspräsidium Stuttgart nur eine 
Prioritätenliste zusammenstellt und sich das Verkehrsministerium vorbehalten hat eine alleinige 
Entscheidung zu treffen. 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/374/2018 652.2 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

06.02.2018 öffentlich Entscheidung 
 
 



 
Diese Prioritätenliste wird erst Mitte März 2018 an das Verkehrsministerium gesandt werden. 
Einen vorzeitigen Baubeginn zu erlangen ist leider nicht möglich. 
 
Nach aller Wahrscheinlichkeit wird das Verkehrsministerium erst gegen Mitte Mai 2018 über die 
eingegangenen Anträge letztendlich entscheiden. Dies bedeutet für die Gemeinde Berglen, 
dass zwar die Ausschreibung jetzt nach Genehmigung des Haushaltsplans 2018 durch das 
Landratsamt zeitnah vorgenommen werden kann, aber eine Auftragsvergabe erst nach der Ent-
scheidung über den Zuschuss vorgenommen werden könnte. 
 
Unter dem Vorbehalt, dass die Gemeinde auf den Zuschuss von 30.000,00 € nicht verzichten 
will, muss daher bei einer zeitnahen Ausschreibung die Zuschlagsfrist bis Anfang Juni 2018 
fixiert werden. Laut Vorgabe der GPA sollte sich nur in Ausnahmefällen – dies liegt in diesem 
Fall allerdings vor – die Zuschlagsfrist über mehr als 30 Tage belaufen. 
  
Ob nun ein wirtschaftlicher Vorteil für die Gemeinde überhaupt gegeben ist oder zusätzliche 
Mehrkosten durch die verlängerte Zuschlagsfrist entstehen werden, kann letztendlich erst nach 
Submission des Ausschreibungsergebnisses gesagt werden. 
   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
1. Bürgermeister Friedrich wird für die Gemeinde Berglen bevollmächtigt eine Vereinba-
rung mit dem Regierungspräsidium Stuttgart abzuschließen. 
 
2. Die Verwaltung wird beauftragt eine öffentliche Ausschreibung für den Ausbau der L 
1120 vorzunehmen und die Zuschlagsfrist bis einschließlich 8. Juni festzulegen, da somit 
die Möglichkeit gegeben ist, dass die Gemeinde einen Zuschuss aus dem Programm 
nach der Verwaltungsvorschrift zum Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz für 
Rad- und Fußwegverkehr erlangen könnte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bürgermeister  
1 x Kämmerei 
1 x Technische Verwaltung   
 

 



 



 



 



 



 



 



 





Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 06.02.2018 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 19 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 20 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt : Gemeinderat Sascha Geck 

 

 

Unentschuldigt :  
 

 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann, Herr Attila Kisa, Herr 
Götz Müller, Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Denise Bührer 
  

 
11. Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und 

Flüchtlingsunterkünften 
   

    
Die Sitzungsvorlage 378/2018 ist Bestandteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende weist auf die Sitzungsvorlage hin und erläutert den Sachverhalt kurz. 
 
 
Die Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flücht-
lingsunterkünften der Gemeinde Berglen wird vom Gemeinderat einstimmig entsprechend 
nachfolgendem Text beschlossen (s. Anlage). 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
  1 x Ordnungsamt   
 



 
 

 

 
 

Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung von 
Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften 

 
 
Der Gemeinderat hat am 19.12.2017 die Anmietung eines weiteren Gebäudes als Obdachlo-
sen- und Flüchtlingsunterkunft beschlossen. Das Gebäude hat eine Wohnfläche von 332 qm 
und kann von maximal 30 Personen bewohnt werden. Aufgrund der monatlichen Mietkosten 
wurde die Benutzungsgebühr mit 9,04 € / qm / Monat ermittelt. 
 
Die Gebührenkalkulation beruht auf den §§ 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) und den 
§§ 12 und 38 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Nach § 9 KAG können die Ge-
meinden für die Benutzung ihrer öffentlichen Einrichtungen Benutzungsgebühren erheben. Die 
Gebühren dürfen höchstens so bemessen werden, dass die nach betriebswirtschaftlichen 
Grundsätzen ansatzfähigen Kosten der Einrichtungen gedeckt werden (Kostenobergrenze).  
 
Nachdem die verbrauchsabhängigen Benutzungsgebühren einer starken Schwankung unterlie-
gen, wurden diese im Rahmen der letzten Satzungsänderung aufgrund der Verbrauchszahlen 
des Jahres 2016 nochmals überarbeitet. Es wurde beschlossen, die Verbrauchsgebühren ana-
log der Heizvarianten durch Festlegung eines Durchschnittssatzes festzusetzen. Für die Unter-
kunft wird somit eine Verbrauchsgebühr in Höhe von 91,00 € / Person / Monat erhoben. 
 
Es wird vorgeschlagen, die Gebühr für die Unterkunft wie folgt festzulegen:  

 

 Mietobjekt 6 

Benutzungsgebühr / qm / Monat 9,04 € 

   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Die Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und 
Flüchtlingsunterkünften der Gemeinde Berglen wird entsprechend nachfolgendem Text 
beschlossen (s. Anlage). 
 
 
   
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei 
1 x Ordnungsamt   
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/378/2018 484.6 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

06.02.2018 öffentlich Entscheidung 
 
 





Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 06.02.2018 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 19 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 20 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt : Gemeinderat Sascha Geck 

 

 

Unentschuldigt :  
 

 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann, Herr Attila Kisa, Herr 
Götz Müller, Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Denise Bührer 
  

 
12. Neuanschaffung eines Dienstfahrzeugs für den Bürgermeister    
    
Bürgermeister Friedrich nimmt aufgrund von Befangenheit nicht an der Beratung teil und über-
gibt den Vorsitz an seinen ersten Stellvertreter Volker Tottmann. 
 
Herr Tottmann erläutert den Sachverhalt anhand der Sitzungsvorlage 381/2018. Diese ist Be-
standteil des Protokolls.   
 
 
Der Gemeinderat stimmt der Bestellung des neuen Audi A4 Avant 1.4 TFSI sowie dem 
Abschluss eines neuen Leasingvertrages einstimmig zu. Die private Nutzung des Dienst-
fahrzeugs durch Herrn Bürgermeister Friedrich wird gestattet. Die Entschädigung erfolgt 
wie in den Vorjahren beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister 
  1 x Kämmerei   
 



 

 
 

 

 
 

Neuanschaffung eines Dienstfahrzeugs für den Bürgermeister 
 
Der derzeitige Leasingvertrag für den Dienstwagen des Bürgermeisters, ein Audi A4 Avant, läuft 
Ende Juni 2018 aus. Um rechtzeitig ein Anschlussfahrzeug beschaffen zu können, wurden von 
verschiedenen Automobilherstellern Angebote für ein neues Dienstfahrzeug eingeholt. Das 
wirtschaftlich günstigste Angebot wurde durch die Hahn Automobile GmbH + Co KG in Schorn-
dorf abgegeben.  

Es handelt sich erneut um einen Audi A4 Avant 1.4 TFSI Modelljahr 2018 zu monatlichen Kos-
ten (Leasingrate, Überführungs- und Zulassungskosten) in Höhe von brutto 211,67 € (vgl. nach-
folgende Tabelle) zuzüglich KFZ-Steuer und Versicherung.  

Die vertraglichen Konditionen betragen:  

Laufzeit zwölf Monate, keine Leasingsonderzahlung, jährliche Fahrleistung 10.000 km, Winter-
bereifung inklusive Reifeneinlagerung. Die vergleichbaren Angebote anderer Hersteller belau-
fen sich auf monatliche Gesamtkosten in Höhe von brutto 250,57 € bzw. 254,11 €. 
 

Fabrikat 

Audi Bieter 2 Bieter 2 
Alternative 

Bieter 3 

Laufzeit 12 Monate 12 Monate 24 Monate 24 Monate 

Leasingrate            105,00 €         225,48 €         213,54 €         162,37 €  

Überführungs- und Zulassungskosten              66,88 €  k.A. k.A. k.A. 

Winterräder                6,00 €  k.A. k.A.           48,19 €  

Gesamtkosten netto            177,88 €        225,48 €         213,54 €         210,56 €  
          

Gesamtkosten brutto            211,67 €        268,32 €         254,11 €         250,57 €  
          
 
Der Bürgermeister möchte wie bereits bisher das Dienstfahrzeug auch für private Fahrten nut-
zen können. Der Kostenersatz hierfür soll wie in den Vorjahren (vgl. GR-Vorlage SV/283/2017) 
erfolgen. 
 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat stimmt der Bestellung des neuen Audi A4 Avant 1.4 TFSI sowie dem 
Abschluss eines neuen Leasingvertrages zu. Die private Nutzung des Dienstfahrzeugs 
durch Herrn Bürgermeister Friedrich wird gestattet. Die Entschädigung erfolgt wie in den 
Vorjahren beschlossen. 
 
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bürgermeister 
1 x Kämmerei   
 

 
Niederschrift über die 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/381/2018 024 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

06.02.2018 öffentlich Entscheidung 
 
 



Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 06.02.2018 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 19 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 20 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt : Gemeinderat Sascha Geck 

 

 

Unentschuldigt :  
 
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann, Herr Attila Kisa, Herr 
Götz Müller, Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Denise Bührer 
  

 
13. Neubeschaffung eines Dienstwagens für die Gemeindeverwaltung    
    
Auf die Sitzungsvorlage 382/2018 wird verwiesen. Diese ist Bestandteil des Protokolls. 
 
Bürgermeister Friedrich erläutert den Sachverhalt anhand der Sitzungsvorlage, 
 
 
Der nachfolgende Beschluss wird einstimmig gefasst: 
 
Der Gemeinderat ermächtigt die Verwaltung einen neuen Leasingvertrag für einen Dacia 
Duster als Dienstwagen für die Gemeindeverwaltung mit dem Anbieter Dreher Automobile 
GmbH abzuschließen. Die monatliche Leasingrate beträgt 180,67 €.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei   
 



 
 

 

 
 

Neubeschaffung eines Dienstwagens für die Gemeindeverwaltung 
 
 
Der Leasingvertrag des Dienstwagens der Gemeindeverwaltung, ein Renault Clio mit dem 
Kennzeichen WN-GB 98, läuft zum 21.07.2018 aus. Der Dienstwagen wird regelmäßig für 
dienstliche Fahrten innerhalb des Gemeindegebietes bzw. zu verschiedenen Ortsterminen ge-
nutzt. Er wird auch für Fahrten zu Fortbildungsveranstaltungen sowohl von allen Mitarbeiterin-
nen/Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung, als auch der Kindertageseinrichtungen genutzt. 
 
Der seitherige Leasingvertrag mit der Renault Leasing lief über 36 Monate und einer Gesamtki-
lometerleistung von 30.000 km. Die Konditionen belaufen sich derzeit auf monatlich brutto 
165,43 €. Eine Leasingsonderzahlung sowie Überführungs- und Zulassungskosten sind nicht 
angefallen. 
 
Damit der Verwaltung rechtzeitig ein Nachfolgefahrzeug zur Verfügung steht, wurden verschie-
dene Leasingangebote eingeholt. Das Nachfolgefahrzeug soll in Ausstattung, Fahrzeuggröße 
und Leasingkonditionen zu ähnlichen Bedingungen beschafft werden. Um auch Kontrollen des 
gemeindlichen Vollzugsdienstes in den Feldlagen zu ermöglichen, wäre ein Fahrzeug mit einem 
höheren Radstand wünschenswert, so dass auch nicht asphaltierte Feldwege problemlos be-
fahren werden können. Aus diesem Grund wurden für verschiedene Fahrzeugtypen Angebote 
eingeholt. 
 
In der Anlage sind die Angebote der verschiedenen Modelle mit Leasingkosten dargestellt. Es 
wurde unter anderem auch nach einem Fahrzeug mit Elektroantrieb nachgefragt. Das einge-
gangene Angebot (vgl. Anlage) ist aus Sicht der Verwaltung noch nicht wirtschaftlich darstell-
bar. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich in den nächsten Jahren der Markt für Elektro-
fahrzeuge deutlich verändern wird und sich dann die Konditionen wesentlich verbessern könn-
ten. 
 
Als günstigstes Fahrzeug hat sich der Dacia Duster des Anbieters Dreher Automobile GmbH 
aus Berglen-Oppelsbohm herausgestellt. Die Leasingkosten betragen monatlich brutto 180,67 € 
und sind im Vergleich zum seitherigen Fahrzeug um monatlich 15,24 € höher. 
 
 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat ermächtigt die Verwaltung einen neuen Leasingvertrag für einen Dacia 
Duster als Dienstwagen für die Gemeindeverwaltung mit dem Anbieter Dreher Automobi-
le GmbH abzuschließen. Die monatliche Leasingrate beträgt 180,67 €.  
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei   
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/382/2018  

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

06.02.2018 öffentlich Entscheidung 
 
 





Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 06.02.2018 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 19 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 20 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt : Gemeinderat Sascha Geck 

 

 

Unentschuldigt :  
 

 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann, Herr Attila Kisa, Herr 
Götz Müller, Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Denise Bührer 
  

 
14. Beschlussfassung über die Annahme von Spenden    
    
Der Vorsitzende informiert das Gremium über folgende bei der Gemeindeverwaltung eingegan-
gene Spenden: 
 
Breyer, Alfred     Defi Steinach        100,00 € 
Priscilla Zwittlinger, Reitstall   Kindergärten          54,00 € 
Michael Buck     Sachspende für Flüchtlinge      440,70 € 
Evang. Heimstiftung Schelmenholz  Kindergarten          20,00 € 
Evang. Heimstiftung Hertmannsweiler Kindergarten          50,00 € 
Verschiedene Spender bei Eröffnungs- 
veranstaltung Winterkulturtage   Stiftungen     2.448,00 € 
Baden-Württemberg Stiftung   “Vielfalt gefällt!”    5.000,00 €  
 
 
Der Gemeinderat stimmt der Spendenannahme einstimmig zu. Die Spenden aus der Er-
öffnungsveranstaltung der Winterkulturtage sollen jeweils zur Hälfte an die Kurz-
Seitz’sche Stiftung und die Stiftung “Bürger für Bürger” gehen. 
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